
VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER QUALITÄT 
IN DER BETREUUNG ÄLTERER MENSCHEN 

Franz-Josefs-Kai 5 / Top 11, 1010 Wien 

Qualität hat viele Gesichter 

Fotowettbewerb des Vereins zur Förderung der Qualität in der Betreuung älterer 
Menschen 
 
 

Qualität in der Betreuung älterer Menschen zu sichern, steht im Mittelpunkt des täglichen 
Handelns von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Alten- und Pflegeheimen. Der Verein zur 
Förderung der Qualität in der Betreuung älterer Menschen begleitet im Auftrag des 
Sozialministeriums mit dem Nationalen Qualitätszertifikat (NQZ) (https://www.nqz-austria.at/) 
seit vielen Jahren Alten- und Pflegeheime in ganz Österreich auf ihrem Qualitätsweg und 
erhält so Einblicke in die Vielfalt und das beeindruckende Engagement aller Beteiligten zur 
Förderung der Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner. Der hier ausgerufene 
Fotowettbewerb holt die Vielfalt der Qualitätsarbeit vor den Vorhang und präsentiert diese im 
Rahmen des Internationalen Kongresses der Altenarbeit CARE 4.0 im September 2022 in 
Wien.  
 
Machen Sie mit! Halten Sie Situationen und Momente der gelebten Qualität in der Pflege und 
Betreuung älterer Menschen, dem täglichen Leben und Arbeiten im Kontext Ihres Alten- und 
Pflegeheimes fotografisch fest und machen Sie die Vielfalt der Qualität sichtbar! Wir freuen 
uns auf zahlreiche Einsendungen! 
 
Wer kann teilnehmen? 
Jedes Alten- und Pflegeheim in Österreich kann maximal zwei Fotos – können sowohl von 
Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehörigen, Besucherinnen und Besuchern oder 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden – einreichen.  
Die Teilnahme am Fotowettbewerb „Qualität hat viele Gesichter“ ist kostenlos. 
 
Wie kann ein Alten- und Pflegeheim teilnehmen? 
Schicken Sie Ihre Bilder bis spätestens 29. Juli 2022 inkl. unterzeichneter 
Zustimmungserklärung per Email mit dem Betreff „Fotowettbewerb“ an office@nqz-austria.at. 
 

Sie können die Zustimmungserklärung per Email anfordern (office@nqz-austria.at). 
 
Hauptpreis: Foodtruck mit unterhaltsamem Rahmenprogramm  

Ein einmaliges Genusserlebnis für alle Bewohnerinnen und Bewohner, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Besucherinnen und Besucher des Alten- und 
Pflegeheimes, welches das prämierte Siegerfoto eingereicht hat. Der Termin ist frei 
wählbar. 

 
Die Gewinnerinnen bzw. Gewinner werden per Mail verständigt und beim Internationalen 
Führungskräftekongress in der Altenarbeit CARE 4.0 sowie im Magazin Lebenswelt Heim 
vorgestellt. Die Teilnahme am Kongress ist nicht zwingend erforderlich. Gewinne können 
nicht in bar eingelöst werden. 
 

Helfen Sie uns dabei, die vielen Gesichter der Qualität in der Betreuung und Pflege älterer 
Menschen sichtbar zu machen – sie haben es sich verdient!  
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Fotowettbewerb 

Qualität hat viele Gesichter 

Zustimmungserklärung inkl. Teilnahmebedingungen 

 
Durch Übermittlung der Fotos akzeptiert das teilnehmende Alten- und Pflegeheim die Durch 
Übermittlung der Fotos akzeptiert das teilnehmende Alten- und Pflegeheim die genannten 
Teilnahmebedingungen und erklärt die Zustimmung zu folgenden Punkten: 
 
1. Teilnahmeberechtigt ist jedes Alten- und Pflegeheim in Österreich. 

 
2. Die Teilnahme am Fotowettbewerb „Qualität hat viele Gesichter“ ist kostenlos. Die 

Kosten für Organisation des Wettbewerbs übernimmt der:  
Verein zur Förderung der Qualität in der Betreuung älterer Menschen 
1010 Wien, Franz-Josefs-Kai 5 / Top 11 (nachstehend Veranstalter genannt) 
 

3. Gegenstand des Fotowettbewerbs sind Fotos im Kontext eines Alten- und Pflegeheims 
zum Thema „Qualität hat viele Gesichter“. 
 

4. Das teilnehmende Alten- und Pflegeheim reicht maximal zwei Fotos (Hoch- oder 
Querformat, Auflösung 300 dpi, Handyfotos mit höchster Auflösung, Bilddatei größer 5 
MB im Format JPG, PSD oder TIF) ein.  
Der Titel der digitalen Bilddatei muss den Namen des einreichenden Alten- und 
Pflegeheims beinhalten (Beispiel: Fotowettbewerb_APH_Datum.jpg). Die Fotos dürfen 
nicht durch Agenturen oder Verlage gesperrt sein. 
 

5. Das teilnehmende Alten- und Pflegeheim versichert, dass es an den eingereichten Fotos 
sämtliche Nutzungsrechte besitzt und keine Rechte Dritter berührt. Insbesondere bei der 
Darstellung von Personen versichert das teilnehmende Alten- und Pflegeheim, dass 
keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden und dass die abgebildeten Personen mit 
einer Veröffentlichung ihres Bildes einverstanden sind. Sollten dennoch Dritte Ansprüche 
wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt das teilnehmende Alten- und 
Pflegeheim den Veranstalter von allen Ansprüchen frei.  
 

6. Das teilnehmende Alten- und Pflegeheim sichert zu, dass die Inhalte der übertragenen 
Bilddateien nicht gegen die guten Sitten verstoßen. Der Veranstalter behält sich das 
Recht auf Löschung von übermittelten Fotos vor, die grob von den thematischen 
Vorgaben abweichen oder gegen die guten Sitten verstoßen. Eine Benachrichtigung über 
die Löschung der Bilder erfolgt nicht. 
 

7. Das teilnehmende Alten- und Pflegeheim räumt dem Veranstalter mit der Teilnahme am 
Fotowettbewerb ein unwiderrufliches, zeitlich, geografisch und sachlich unbefristetes und 
honorarfreies Nutzungsrecht für das:die eingereichte:n Foto:s ein. Das umfasst die 
Möglichkeit der Veröffentlichung im Rahmen des Leadership Congress Care 4.0 durch 
Ausstellung des:der Foto:s am Leadershop Congress sowie durch Berichterstattungen 
über den genannten Kongress sowie über den Fotowettbewerb in den Publikationen des 
Veranstalters, des Vereins zur Förderung der Qualität in der Betreuung älterer Menschen 
sowie in den Medien, die darüber berichten. Das Urheberrecht an den Fotos wird 
dadurch nicht berührt. 
 

8. In Verbindung mit der Veröffentlichung von eingereichten Fotos wird stets der Name des 
teilnehmenden Alten- und Pflegeheims (wie im Upload angegeben) als Urheber genannt. 
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9. Zusätzlich zu den übermittelten Fotos werden folgende Daten gespeichert: 

 Name des Alten- und Pflegeheims 

 E-Mail-Adresse 

 Datum Zustimmungserklärung und Zustimmungstext (Teilnahmebedingungen) 

 Dateiname der Bilddatei(en) 
 

10. Die vom teilnehmenden Alten- und Pflegeheim eingereichten Daten werden vom 
Veranstalter nur zur Abwicklung des Fotowettbewerbs verwendet und bis zum Ablauf der 
Frist aus Beweisgründen für etwaige Copyright-Fragen gespeichert. Die:der 
Teilnehmer:in erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden. Es steht der:dem 
Teilnehmer:in jederzeit frei, per Widerruf unter office@nqz-austria.at die Einwilligung in 
die Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten. 
 

11. Als Preis für das ausgewählte Siegerfoto steht folgender Sachpreis zur Verfügung: 
Hauptpreis: Foodtruck mit unterhaltsamen Rahmenprogramm 
Es stehen keine Bargeldalternativen zur Verfügung. Preisgewinner:innen werden 
veröffentlicht. 
 

12. Die Endauswahl der Siegerfotos wird durch eine unabhängige Jury vorgenommen. Die 
Entscheidung dieser Jury ist nicht anfechtbar. 
 

13. Das Alten- und Pflegeheim erklärt sich einverstanden, E-Mails vom Veranstalter zu 
erhalten, die in Zusammenhang mit dem Fotowettbewerb stehen, an welchem das Alten- 
und Pflegeheim teilnimmt. 
 

14. Mit dem Hochladen der Fotos sowie der aktiven Zustimmung mittels Unterschrift der 
Zustimmungserklärung durch eine zeichnungsberechtige Person erklärt sich das Alten- 
und Pflegeheim mit den geltenden Teilnahmebedingungen, der Datenverwendung im 
darin beschriebenen Umfang und den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Der 
Wettbewerb und diese Teilnahmebedingungen unterliegen ausschließlich dem 
österreichischen Recht und es wird die Zuständigkeit des für 1010 Wien sachlich 
zuständigen Gerichtes vereinbart. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

15. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder zum Teil 
unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der 
Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Vielmehr vereinbaren die Parteien für 
einen solchen Fall, die unwirksame oder undurchsetzbare Bestimmung durch eine 
wirksame bzw. durchsetzbare Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck 
der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung möglichst nahekommt. Dies gilt 
sinngemäß auch für den Fall einer Regelungslücke. 

 

Name teilnehmendes Alten- und Pflegeheim  

Adresse  

Name zeichnungsberechtigte Person  

Ort, Datum  

 

Zustimmungserklärung durch Unterschrift 

der zeichnungsberechtigten Person  
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